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Bebauungsvorschrif ten . 

Auf Grund der §§ 2 und 3 der Reichsverordnung über Baugeatal tung vom !0. 11. 19, 6 

(R. G. Bl . I s . 93a ) , § 23 Abs . l b , 116 Pol.St . Gee . B. § 2 Abs . 4 ,32 , 33 Abs . 4 , 109 

L. B. o. , s owi e § 8 Abs . 2 des Bad . Auf baugesetzea vom 18 . 8 . 1948 wurden für das Teil­

bebauunes gebi et V der Stadt Buchen fol gende Vorschr i ften erlas sen r 
1 

a ) In dem i n den beigefügten Plö.nen Nr . 6005/v/1 bis 7 dargeste l len und erläuter-

t en Teil bebauungsgebiet V dürfen nur Wohngebäude mi t den dazugehörigen Neben­

geb&udcn errichtet wer den . 

Gewer bebetriebe könnenzugelassen werden, soweit dies mit d€n Bedürfnissen des 

Wohngebietes zu ver einbaren i st . Gewerbebetriebe , die eine Lärm- und Geruchs­

belgstigung verursachen s i nd von der Bebauung ausßeschl ossen . 

Mit Rücksicht auf ~i ne einheitliche Bebauung sind entweder die Uebengebäude 

nit dem Haupt gebäude unter einem Dach zu verei nigen, i n einen baul i chen Zueam• 

menhang zu bri ngen oder mi t den lebengebäuden des Nachbarn zusam:nenzubauen. 

b ) Der i m Baufl uchtenpl an fes t gel egte Abstand der Gebäudevorderfront von der Stra• 

ßengrenze (Baufl ucht) ist unbedingt einzuhal ten. 

Ausnahmegenehmigungen für Garagen bedür fen einer besonderen Zust i mmung des Ge­

neinderat es und können nur ert eilt werden, ~enn sie durch bosonuero gearte te 

Gel ändeverhältnisse (starkes Gel ändegef ä l le) unuragängllch sind. HaBeebend sind 

die Bes t i m::iungen des Ortsst r aßengesetzes . 

Werden Nebengebäude mit dem Haupt gebäude ..!.usam::iengebaut t so sind diese von der 

Baufl ucht zu.rückzus e t zen; wer den sie al s Einzelbauten erri cht e t J2~llen s i e 

tunlichst an der rückwärtigen Grundst ücksgrenze zu stehen kommen. 

c ) Für di e Stellung der Gebäude sind die Einzeichnungen des Aufbaupl anes maßge­

bend . Der geringste seitliche Abstand von der Nachbargrenze (Bauwich) beträgt 

3 , 0 m; der Abs t and zum Nachbargebäude darf jedoch das !aß von 8 , 00 m nicht 

unt erschreiten . 

Für di e Karl Trunzerstraße, Dekan Blatzstraße und die Präsident - Wit temannetra­

ße beträgt die Bauwich 6, 00 m und der Abstand zum Nachbargebäude mindes ten& 

12,00 m. 
2 

a ) Für d~s gesamte Baugebiet , mit Ausnahme des St raßenzuges A- K (von den bere it■ 

bestehenden Mehr familienhäusern in ostwärtiger Richtung bis Pkt . K) und da■-~on 
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den Straßenzügen K- H-F-E- K- umschlossene Gebiet, sind Einzelhäusgr vorgesehen. 

Das Grundstück Nr. 1339 1st für Btfentliche Gebäude freizuhalten. 

b) Die Gesamtl änge von Gebäuden kann bis zu 20,00 m betr~en Gebäudetiefe 

ist zu vermeiden. 

c) Die zugelassene GeschoBzahl ist iu1 Aufbaupl e.n (Plan Nr . 6005/v/2) festgelegt 

und al s bindend zu betrachten. 

Uber die Gebäudehöhen gibt der Plan Nr . 6005/v/7 Auskunft . Für mehr geschossige 

Bauweise erhöht sich die Gebäudehöhe sinngemäß mit der Geschoßzahl . 

d) Die maxi male Kniestockhöhe , gemessen zwischen Oberkante Geschoßdecke und dem 

Schnittpunkt der Außenseite der Umfassungswand mit der Unt erseite der Sparren 

beträgt 0 , 70 m. 

e) Für di e e instöckigen Gebäude sind Sattel dächer von 40- 50° Neigung auszubilden. 

ehrs t öckige Baut en s ind in der Dachneigung den vorhandenen anzupassen.{ 

( Für die l!'irstrichtung sind die Angaben im Aufbaupl an maßgebend . . 

Die Dächer der Nebengebäude sollen die gleiche Neigung wie das Hausdach erhalt8111 

Pul t dächer sind unzuläs s i g . 

In der Karl Trunzerstraße und Dekan Blatzstraße ist di e r achform den derbe­

s t ehenden Bauten anzugl eichen (Wal m- Dächer) . 

f ) Die klare Wirkung des Daches soll durch Dachaufbauten und Gauben nicht beein-

1.rächtigt werden . Ihre Gesa.mtlänr e da:-f bei Sattel dächern nicht mehr als 1/2 

der dazugehörigen Gebäudeseitenlängen betragen. Die Dachaufbaut en und Gauben 

sind so zu ver teilen , daß eine har::nonische 1/i rkunB' ent nteht . !)ie Seitenansich­

t en Rollen in Farbe und llaterial mit der Dache i ndeckung übereinstimmen. 

3 
a) Die ~ußenseiten der Gebäude sind spätestens i nnerhalb ei nes Jahres nach Fer ­

tigstellung des Baues _zu verputzen. Aufdringlich wirkende Fer ben wi e z . B~ vio­

lett, grellrot sind unzulässig. 

b) Für die Ducheindeckung sind Tonziegel (Biberschwänze o . Pf rumen) zu verwenden . 
,. 

4 
a ) Die Einfriedigung der Grundstücke ist für die Straßenzüge e inheitlic zu ge -

stalten . Es i s t ein 0,40 m hoher Bruchsteinsockel und darüber ei n 0 , 80 m hoher---~~ 
Zaun vorgesehen. Die seitliche Einfriedigung ist bis auf Bauf ucht entiefe ent-

sprechend der Straßeneinfriedigung auszuführen. 

Erwünscht ist, daß hinter dem Holzzaun eine Hecke angepfl anzt wird . Beton­

sockel zur Herstellung der Einfriedigungen sind zu ve eitlen . 

b ) Die Vorgärten und sonstige nicht überbaute Flächen an den St raßen s ind ge ord­

net anzulegen und zu unterhalten. Vorhandene Bäume sind mögl i chst ~u erhalten. 
5 

Werbeeinrichtungen dürfen im gesamten Baugebiet nich t erstellt werden . 
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6 

Die laueingabepllne miesen die .lnaichten sllltlicher Gebl udeeeiten enthalten. 

Im Plan der StraBenansicht sind auch die Ansichten der Naehbarhäu3er mit dar­

sustellen. 

Buchen/6denwald, den 25.5.1956 

Für die Stadtvenraltung1 Für den Entwµrf1 

. 
• Dipl.-Ing. Friedrich lrfon 

(17a) Karlsruhe i.B. 

• 

Zwe bOro Osterburken 
·-•551 


